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§ 99 SeilbG 2003
 SeilbG 2003 - Seilbahngesetz 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2020

Das Seilbahnunternehmen ist verp,ichtet, die Seilbahnanlage unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und

der Erfordernisse des Seilbahnbetriebes und des Seilbahnverkehrs nach Maßgabe der Rechtsvorschriften, der

Konzession bzw. der Genehmigung gemäß § 110 sowie der behördlichen Au,agen und Bedingungen zu bauen, zu

betreiben, zu warten, zu erhalten und erforderlichenfalls nach- bzw. umzurüsten, sodass die Sicherheit jederzeit

gewährleistet ist.

In Kraft seit 14.11.2007 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/seilbg/paragraf/110
file:///

	§ 99 SeilbG 2003
	SeilbG 2003 - Seilbahngesetz 2003


